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A. Sozialversicherungsausweis: 
 
Bei Beginn Ihrer Beschäftigung müssen Sie Ihren Sozialversicherungsausweis in der Personal verwaltenden Dienststelle 
der Hochschule persönlich vorlegen. Die Rentenversicherung stellt bei Vergabe einer Versicherungsnummer und bei einer 
Namensänderung für Beschäftigte von Amts wegen einen Sozialversicherungsausweis aus. Bei Verlust oder wenn der 
Sozialversicherungsausweis unbrauchbar wird, ist ein neuer Ausweis bei der Rentenversicherung über die zuständige 
Krankenkasse zu beantragen. Sollten Sie noch keinen Ausweis besitzen, so können Sie diesen bei Ihrer Krankenkasse 
beantragen. Dort erhalten Sie dann einen Nachweis, dass Sie einen Sozialversicherungsausweis beantragt haben. Dieser 
Nachweis ist in der Personalabteilung persönlich vorzulegen. Diese Versicherungsnummer ist als 
Rentenversicherungsnummer auf dem Bogen „Feststellung der Versicherungspflicht“ einzutragen. 
 
 
B. Steuerpflicht: 
 
Für die Auszahlung Ihrer Bezüge benötigen wir Ihre Steueridentifikationsnummer. Bitte achten Sie auch auf die Angabe 
dieser im Personalbogen. In den meisten Fällen wird das Gesamteinkommen eines Studierenden unter dem 
steuerpflichtigen Mindesteinkommen liegen. 
 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz zu beantragen. 
Berücksichtigt wird der Freibetrag erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Personalbogens beim Landesamt für Finanzen. 
Eine rückwirkende Gewährung nach Ablauf des Kalenderjahres ist nicht möglich. Dieser Freibetrag wirkt sich auch auf das 
sozialversicherungspflichtige Entgelt aus. Daher kann der Antrag auf Steuerbefreiung nicht mit gleichzeitiger 
Rentenversicherungspflicht kombiniert werden. 
 
 
C. Sozialversicherungspflicht und Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig entlohnten 

Beschäftigung: 
 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt regelmäßig 538 Euro im Monat nicht übersteigt 
(geringfügig entlohnte Beschäftigung). Übt ein Arbeitnehmer bei verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander Beschäfti-
gungen aus, so werden die Arbeitsentgelte addiert und die Überschreitung der 538 Euro-Grenze geprüft. Falls ein 
Arbeitnehmer neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber geringfügige 
Beschäftigungen ausübt, ist nur die erste geringfügig entlohnte Beschäftigung versicherungsfrei. Alle weiteren geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen unterliegen der vollen Versicherungspflicht. 
 
Studierende, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben, sind grundsätzlich Rentenversicherungspflichtig. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit sich befreien zu lassen. Die Einzelheiten für die Befreiung entnehmen Sie bitte dem 
Merkblatt, das der Feststellung der Versicherungspflicht beiliegt. Dort finden Sie auch den Antrag auf Befreiung. 
 
Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung kommt nur in Betracht, wenn die 
Beschäftigung den Studierenden grundsätzlich nicht mehr als 20 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt. Dabei sind die 
wöchentlichen Arbeitszeiten mehrerer nebeneinander ausgeübter Beschäftigungen zusammenzurechnen. 
 
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber für jede geringfügig entlohnte Beschäftigung Pauschalbeiträge in Höhe von 13 % zur 
Krankenversicherung und 15 % zur Rentenversicherung entrichten; der Rentenversicherungsbeitrag für den Arbeitnehmer 
beträgt derzeit 3,6 % (Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 175 Euro monatlich). 
 
 
D. Vorzeitige Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses: 
 
Sollte Ihr Vertragsverhältnis nicht zustande kommen oder vor der vertraglichen vereinbarten Dauer beendet werden, so 
bitten wir Sie, dies schriftlich der Personalabteilung der Hochschule mitzuteilen. 
 
 
E. Die Personalabteilung benötigt umgehend folgende Unterlagen: 
 
- gegengezeichneter Dienstvertrag 
- vollständig ausgefüllter Personalbogen 
- Sozialversicherungsausweis  
- Feststellung der Versicherungspflicht 
- Immatrikulationsbescheinigung 
 
 
Bei Fragen zur Sozialversicherungs- bzw. Lohnsteuerpflicht wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Finanzen. 
 


